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Erwägungen
E. 1
Mit Urteil des Bezirksgerichts Dietikon, Einzelgericht in Strafsachen, vom 16. Mai 2012 wurden alle vier Beschuldigten der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde freigespro- chen. Gleichzeitig wurden die sichergestellten Kleidungsstücke der Privatkläger- schaft herausgegeben und die Zivilklage der Privatkläger 1-7 auf den Zivilweg verwiesen (Urk. 66). Das nicht mündlich eröffnete Urteil wurde den Parteien am
E. 1.1
Nach Art. 117 StGB wird bestraft, wer fahrlässig den Tod eines Menschen verursacht. Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Folge sei-
- 16 - nes Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt (Art. 12 Abs. 3 Satz 1 StGB). Ein Schuldspruch wegen fahrlässi- ger Tötung (Art. 117 StGB) setzt somit voraus, dass der Täter den Erfolg durch Verletzung einer Sorgfaltspflicht verursacht hat. Sorgfaltswidrig ist die Hand- lungsweise, wenn der Täter zum Zeitpunkt ihrer Vornahme nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen (Kenntnisse und Fähigkeiten) die bewirkte Gefährdung der Rechtsgüter des Opfers hätte erkennen können und müssen. Wo besondere Normen ein bestimmtes Verhalten gebieten, bestimmt sich das Mass der zu beachtenden Sorgfalt in erster Linie nach diesen Vorschrif- ten. Dies schliesst nicht aus, dass der Vorwurf der Fahrlässigkeit auch auf allge- meine Rechtsgrundsätze wie etwa den allgemeinen Gefahrensatz gestützt wer- den kann. Denn einerseits begründet nicht jeder Verstoss gegen eine gesetzliche oder für bestimmte Tätigkeiten allgemein anerkannte Verhaltensnorm den Vorwurf der Fahrlässigkeit, und andererseits kann ein Verhalten sorgfaltswidrig sein, auch wenn nicht gegen eine bestimmte Verhaltensnorm verstossen wurde. Die Vor- sicht, zu der ein Täter verpflichtet ist, wird letztlich durch die konkreten Umstände und seine persönlichen Verhältnisse bestimmt, weil naturgemäss nicht alle tat- sächlichen Gegebenheiten in Vorschriften gefasst werden können. Grundvoraussetzung für das Bestehen einer Sorgfaltspflichtverletzung und mithin für die Fahrlässigkeitshaftung bildet die Vorhersehbarkeit des Erfolgs. Die zum Er- folg führenden Geschehensabläufe müssen für den konkreten Täter mindestens in ihren wesentlichen Zügen voraussehbar sein. Zunächst ist daher zu fragen, ob der Täter eine Gefährdung der Rechtsgüter des Opfers hätte voraussehen bezie- hungsweise erkennen können und müssen. Für die Beantwortung dieser Frage gilt der Massstab der Adäquanz. Danach muss das Verhalten geeignet sein, nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und den Erfahrungen des Lebens einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen. Die Adä- quanz ist nur zu verneinen, wenn ganz aussergewöhnliche Umstände, wie das Mitverschulden des Opfers beziehungsweise eines Dritten oder Material- oder Konstruktionsfehler, als Mitursache hinzutreten, mit denen schlechthin nicht ge- rechnet werden musste und die derart schwer wiegen, dass sie als wahrschein- lichste und unmittelbarste Ursache des Erfolgs erscheinen und so alle anderen
- 17 - mitverursachenden Faktoren - namentlich das Verhalten des Beschuldigten - in den Hintergrund drängen. Damit der Eintritt des Erfolgs auf das pflichtwidrige Verhalten des Täters zurück- zuführen ist, genügt allerdings seine Voraussehbarkeit nicht. Verlangt wird viel- mehr, dass der Eintritt des tatbestandsmässigen Erfolgs auch vermeidbar war. Dies ist der Fall, wenn der Erfolg bei pflichtgemässem Verhalten des Täters mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bzw. mit einem hohen Grad der Wahrscheinlichkeit ausgeblieben wäre (sog. hypothetischer Kausalzusammen- hang). Ob eine Handlung im Sinne der Adäquanztheorie nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, einen Er- folg von der Art des eingetretenen herbeizuführen oder zu begünstigen, muss ex ante, d.h. vom Zeitpunkt des Handelns aus, entschieden werden; denn die nach- trägliche (bessere) Kenntnis der Zusammenhänge kann nicht darüber entschei- den, ob eine Handlung im Zeitpunkt ihrer Vornahme erlaubt oder verboten war. Demgegenüber ist die für die Erfolgszurechnung ebenfalls wesentliche Frage, aus welcher Gefahr der Erfolg hervorgegangen ist, ob sich mithin im Erfolg gerade die vom Täter geschaffene oder gesteigerte Gefahr verwirklicht hat, unter Auswertung aller ex post bekannten Umstände zu beantworten. Der Erfolg ist dem Täter zuzu- rechnen, wenn dessen Verhalten mindestens mit einem hohen Grad der Wahr- scheinlichkeit oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Ursache des Erfolgs bildete.
E. 1.2
Ein sog. unechtes Unterlassungsdelikt ist gegeben, wenn im Gesetz wenigs- tens die Herbeiführung des Erfolgs durch Tun ausdrücklich mit Strafe bedroht wird, der Beschuldigte durch sein Tun den Erfolg tatsächlich hätte abwenden können und infolge seiner Garantenstellung dazu auch verpflichtet war, so dass die Unterlassung der Erfolgsherbeiführung durch aktives Tun gleichwertig er- scheint (Art. 11 StGB). Für die Annahme einer Garantenstellung genügt nicht je- de, sondern nur eine qualifizierte Rechtspflicht. Rechtsprechung und Lehre unter- scheiden zwischen Obhutspflichten, d.h. Garantenstellungen zum Schutz eines bestimmten Rechtsgutes gegen alle ihm drohenden Gefahren, und Überwa- chungspflichten, d.h. Garantenstellungen zur Überwachung bestimmter Gefah-
- 18 - renquellen zum Schutze unbestimmt vieler Rechtsgüter. Eine Garantenstellung kann sich aus Gesetz, Vertrag, einer freiwillig eingegangenen Gefahrengemein- schaft oder aus der Schaffung einer Gefahr ergeben (Art. 11 Abs. 2 lit. a - d StGB). Auch beim unechten Unterlassungsdelikt genügt für die Zurechenbarkeit des Er- folgs die blosse Vorhersehbarkeit nicht, sondern muss der Erfolg auch vermeidbar gewesen sein. Dabei wird ein hypothetischer Kausalverlauf untersucht und ge- prüft, ob der Erfolg bei pflichtgemässem Verhalten des Täters ausgeblieben wäre. Für die Zurechnung des Erfolgs genügt, wenn das Verhalten des Täters mindes- tens mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit die Ursache des Erfolges bilde- te. Beim unechten Unterlassungsdelikt ist somit anhand eines hypothetischen Kausalzusammenhangs zu prüfen, ob bei Vornahme der gebotenen Handlung der Erfolg mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit ausgeblieben wäre und ob deren Nichtvornahme für den eingetretenen Erfolg adäquat kausal war (BGE 135 IV 64 ff.; Urteile des Bundesgerichts 6B_516/2009 vom 3. November 2009 E. 3.3.1 und 6P.58/2003 vom 3. August 2004 E. 5.2 und 5.3; vgl. auch 6P.121/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 2.6, je mit Hinweisen).
E. 1.3
In einem neueren Entscheid erwog das Bundesgericht, dass für die auf dem Bau zu beachtenden Sicherheitsvorschriften insbesondere die zur damaligen Tat- zeit geltende Verordnung vom 29. Juni 2005 über die Sicherheit und den Ge- sundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bau- arbeitenverordnung, BauAV; SR 832.311.141) und die Verordnung vom 19. De- zember 1983 über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Verord- nung über die Unfallverhütung, VUV; SR 832.30) massgebend seien. Die Bauar- beitenverordnung basiere auf Art. 83 Abs. 1 des Unfallversicherungsgesetzes vom 20. März 1981 (UVG) und auf Art. 40 des Arbeitsgesetzes vom 13. März 1964 (ArG). Sie richte sich in erster Linie an Betriebe, die in der Schweiz Arbeit- nehmer beschäftigen (Art. 81 Abs. 1 UVG). Aus der Bauarbeitenverordnung und der Verordnung über die Unfallverhütung lasse sich keine Garantenstellung des bauleitenden Architekten gegenüber Personen, die nicht Arbeitnehmer sind und nicht in einem Subordinationsverhältnis ständen, ableiten. Dies bedeute allerdings
- 19 - nicht, dass die Bauleitung die genannten Vorschriften nicht beachten müsse. Un- ternehmer und Bauleitung seien nach Art. 104 der SIA-Norm 118 bei der Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet, die Sicherheit der am Bauwerk Beschäftigten zu ge- währleisten. Auf die Sicherheit sei bei der Projektierung, der Festlegung des Bau- vorgangs und der Ausführung der Arbeiten Rücksicht zu nehmen. Der Unterneh- mer treffe die notwendigen Schutzmassnahmen zur Unfallverhütung. Er werde dabei von der Bauleitung unterstützt (Art. 104 SIA-Norm 118). Art. 104 der SIA- Norm 118 statuiere eine subsidiäre Verantwortlichkeit der Bauleitung für die Si- cherheit auf dem Bau (Urteil des Bundesgerichts 6B_437/2008 vom 24. Juli 2009 E. 5.7.3).
E. 1.4
Im Übrigen kann auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden, welche die rechtstheoretischen Grundlagen zutreffend dargelegt hat (Urk. 73 S. 36 ff. und S. 44 ff.). 2.1. Vorliegend bejahte die Vorinstanz die Garantenstellung des Beschuldigten 4, da er im Sinne von Art. 104 der SIA-Norm 118 verpflichtet gewesen sei, die Si- cherheit der am Bau Beschäftigten zu gewährleisten und die erforderlichen Schutzmassnahmen zur Unfallverhütung zu treffen. Sodann warf die Vorinstanz dem Beschuldigten 4 eine Sorgfaltspflichtverletzung durch mangelnde Kontrolle der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften vor, da er zwar den Beschuldigten 2 und 3 aufgetragen habe, das Liftschachtgerüst zu kontrollieren und in Stand zu stellen, es jedoch unterlassen habe, die Ausführung seines Auftrages zu überprü- fen, und das Liftschachtgerüst zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal auf des- sen Sicherheit zu überprüfen, obwohl täglich zahlreiche Arbeiter die Tiefgarage benutzt hätten und am Liftschachteingang vorbeigegangen seien. Das Vorliegen eines entschuldbaren Rechtsirrtums verneinte die Vorinstanz, da der Beschuldig- te 4 nicht davon ausgegangen sei, dass ihn keine Kontrollpflichten treffen würden (Urk. 73 S. 46 ff.). Weiter erachtete die Vorinstanz, dass die unterlassene Über- wachung für den Unfall des Privatklägers 7 adäquat kausal gewesen sei: Es sei nicht absolut unvorhersehbar gewesen, dass dieser auch noch auf der Baustelle gearbeitet habe, nachdem die Arbeiter der Firma M._____ AG die Baustelle be- reits verlassen hätten; es liege auch nicht jenseits jeglicher Vorstellungskraft,
- 20 - dass jemand nach dem automatischen Löschen der Lichter in der Dunkelheit durch die Baustelle gehe und in die falsche Türöffnung trete; es müsse zudem je- derzeit mit einem unabsichtlichen Stolpern eines Arbeiters gerechnet werden; das Verhalten des Privatklägers 7 sei somit weder gänzlich unvorhersehbar noch der- art absonderlich gewesen, dass unter keinen Umständen damit habe gerechnet werden müssen. Der Kausalzusammenhang sei durch das Verhalten des Privat- klägers 7 nicht unterbrochen worden, selbst wenn dieser keinen Schutzhelm ge- tragen habe (Urk. 73 S. 57 ff.). Hingegen kam die Vorinstanz zum Schluss, dass der Eintritt des Todes des Pri- vatklägers 7 nicht vermeidbar gewesen wäre, da er nicht auf die pflichtwidrige Un- terlassung des Beschuldigten 4 zurückzuführen gewesen sei. Es lasse sich nicht nachweisen, dass das Unfallereignis und die eingetretenen Unfallfolgen bei Be- achtung der erforderlichen Sorgfalt ausgeblieben wären. Es lasse sich anhand der Akten nicht belegen, dass die Bretter im Erdgeschoss und Untergeschoss nur deshalb entfernt worden seien, weil das schräg gelegte Brett im Erdgeschoss nicht fachmännisch vernagelt worden sei, wovon die Anklage ausgehe, zumal die genaue Ausgestaltung des Gerüstpodests im Erdgeschoss nicht bewiesen sei, und die zwei Bretter des Podestes im Untergeschoss fachmännisch vernagelt gewesen seien, dies jedoch nicht habe verhindern können, dass diese ebenfalls entfernt worden seien. Eine Anrechnung der vernachlässigten Kontrolle und des unfachmännisch vernagelten Gerüstbrettes im Sinne der Risikoerhöhungstheorie an den Taterfolg sei abzulehnen, da dies faktisch zur Umdeutung des vorliegen- den Erfolgs- in ein Gefährdungsdelikt führe. Es lägen keine hinreichenden An- haltspunkte dafür vor, dass der Unfall auch dann derart tragisch verlaufen wäre, wenn der versehentlich in den Lichtschacht tretende Privatkläger 7 vom quer hin- gelegten Brett zumindest noch aufgefangen worden und er daher nicht auf dem Schachtboden aufgeschlagen und dort im stehenden Wasser ertrunken wäre. Durch die gänzliche Entfernung des Brettes im Gerüstpodest auf der Höhe des Erdgeschosses sei demnach neben die unterlassenen Kontrollen eine weitere Ur- sache getreten. Es sei aber nicht nachgewiesen, dass der Beschuldigte 4 das Ge- rüstpodest auch dann pflichtwidrig unsorgfältig nicht kontrolliert habe, als das zu- nächst noch angelegte Gerüstbrett nicht mehr vorhanden gewesen sei. "In dubio
- 21 - pro reo" müsse davon ausgegangen werden, dass sowohl das Gerüstbrett auf der Höhe des Erdgeschosses als auch diejenigen im Untergeschoss erst kurz vor dem Unfallereignis entfernt worden seien. Der durch Entfernung des Gerüstbret- tes geschaffene gefährliche Zustand des Liftschachtes wäre somit auch bei einer genügenden Überwachung höchstwahrscheinlich nicht entdeckt worden, weshalb sich der Unfall nicht hätte vermeiden lassen (Urk. 73 S. 59 ff.). 2.2. Die Privatkläger machen geltend, dass der Beschuldigte 4, welcher nach ei- genen Angaben gesehen habe, dass das Brett auf dem Kantholz, an die Säule und an die Wand mit Auflage auf dem Brett und auf dem Kantholz, aufgelegen habe, sich nicht hätte damit zufrieden geben dürfen. Als pflichtgemässes Verhal- ten wäre in casu geboten gewesen, den Lifteingang mit einem horizontalen Kant- holz am Eingang zu sichern, wie dies im UG und OG offenbar später, nachdem das Gerüst beschädigt worden sei, auch gemacht worden sei. Dies habe der Be- schuldigte 4 trotz ihn treffender Pflicht weder angeordnet noch das Gerüst je selbst kontrolliert. Der Absturz des Privatklägers 7 wäre so aber vermieden wor- den, weil dieser vom EG aus gar nicht hätte hinunter fallen können (Urk. 75 S. 6 f.). 2.3. Wie erwähnt, genügt beim vorliegenden unechten Unterlassungsdelikt für die Zurechenbarkeit des Erfolgs die blosse Vorhersehbarkeit nicht, sondern muss der Erfolg auch vermeidbar gewesen sein. Es ist somit in Anwendung der hypotheti- schen Kausalität bzw. der "Wahrscheinlichkeitstheorie" der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. Urteil des BGer vom 31. Januar 2012, 6B_611/2011) an- hand eines hypothetischen Kausalzusammenhangs zu prüfen, ob bei Vornahme der gebotenen Handlung durch den Beschuldigten 4 der Sturz des Privatklägers 7 mit Todesfolge mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit ausgeblieben wäre und ob deren Nichtvornahme für den eingetretenen Erfolg adäquat kausal war. Diesbezüglich macht die Anklageschrift geltend, mit hoher Wahrscheinlichkeit wä- re der Unfall und damit der Tod des Privatklägers 7 vermeidbar gewesen, wenn der Beschuldigte 4 das durch den Beschuldigten 1 teilweise demontierte Gerüst jemals kontrolliert und es in Stand stellen lassen hätte, und entweder die zu gros- se Öffnung hätte verkleinern oder den Lifteingang absperren lassen, und nicht
- 22 - krass leichtfertig und pflichtwidrig eine zu grosse Öffnung im Gerüstpodest belas- sen hätte. Wie oben erwähnt ist von dem von der Vorinstanz erstellten Sachverhalt auszu- gehen: Demgemäss hat der Beschuldigte 4 die Kontrolle des beschädigten Ge- rüstes angeordnet, die Ausführung seiner Anweisungen jedoch nie überprüft, und nach dem 9. Oktober 2007 keine Kontrollen im Bereich des Liftschachtgerüstes mehr durchgeführt. Demgegenüber kann nicht rechtsgenüglich erstellt werden, dass die Öffnung zwischen Liftschachtwand und dem Podest die nach den SUVA- Vorschriften und der Bauarbeiterverordnung zur Verhütung von Unfällen die höchstens zulässige Fläche von 30 cm x 30 cm überschritten hat, sowie dass das Gerüstbrett durch die ins darunter liegende Kantholz geschlagenen Nägel nicht ausreichend befestigt war. Erstellt wiederum und unbestritten ist, dass das Ge- rüstbrett an einem unbekannten Tag zwischen dem 2. Oktober 2007 und 28. No- vember 2007 durch eine unbekannte Person entfernt wurde, oder in den Lift- schacht fiel, und von dort durch eine unbekannte Person entfernt wurde. Hinge- gen ist nicht nachgewiesen, dass dieses Gerüstbrett deshalb entfernt wurde oder in den Liftschacht fiel, weil es lediglich schräg hingelegt und nicht fachmännisch vernagelt war. Sodann ist mit der Vorinstanz zugunsten des Beschuldigten 4 da- von auszugehen, dass das schräg angebrachte Gerüstbrett im Erdgeschoss erst am 28. November 2007 kurz vor Betreten des Liftschachts durch den Privatklä- ger 7 entfernt wurde oder in den Liftschacht fiel. Etwas anderes kann dem Be- schuldigten nicht nachgewiesen werden. Im Gegenteil stellt der Umstand, dass ein Tag vor dem Unfall eine Rohbauabnahme stattfand und kein derartiger Man- gel festgestellt wurde (vgl. Urk. 9/1), ein Indiz dafür dar, dass das Brett erst kurz vor dem Unfall entfernt wurde. Ein solch gravierender Mangel wäre bei der Bau- abnahme wohl festgestellt worden, auch wenn der Fokus bei einer Bauabnahme auf der vertragskonformen Ausführung des Baus und nicht auf einer baupolizeili- chen Überprüfung des Baus liegt. Es muss weiter davon ausgegangen werden, dass der Privatkläger 7 nicht ins Untergeschoss gestürzt wäre, wenn das Gerüst- brett nicht entfernt worden wäre, hatte doch die Öffnung die vorschriftsgemässe minimale Fläche nicht überschritten und war das Gerüstbrett durch die Nägel hin- reichend befestigt. Es kann nicht nachgewiesen werden, dass der Privatkläger 7
- 23 - beim Betreten des Liftschachts im Erdgeschoss auch hinunter gefallen und dieser Sturz zu seinem Tod geführt hätte, wenn das schräg angelegte und festgetretene Gerüstbrett noch vorhanden gewesen wäre. Jedenfalls kann nicht ausgeschlos- sen werden, dass der Privatkläger 7 vom schrägen Gerüstbrett zumindest aufge- fangen worden wäre. War nun dieses Gerüstbrett noch bis kurz vor dem Betreten des Liftschachtes durch den Privatkläger 7 vorhanden, hätte der Beschuldigte 4 dessen Fehlen selbst bei hinreichender Kontrolle und Überwachung - sogar wenn diese täglich erfolgt wäre - nicht rechtzeitig festgestellt und das Gerüstbrett wieder befestigen lassen oder den Lifteingang sichern lassen können. Es lässt sich somit nicht nachweisen, dass dessen sorgfaltsgemässes Handeln den Unfall hätte ver- hindern können. Daraus ist mit der Vorinstanz zu folgern, dass der Unfall und Sturz des Privatklägers 7 sich auch bei pflichtgemässem Verhalten des Beschul- digten 4 ereignet hätte, weshalb der Vorwurf fahrlässigen Handelns scheitert. Entgegen der Auffassung der Privatkläger kann somit nicht davon ausgegangen werden, dass das Gerüstbrett im Erdgeschoss nicht entfernt oder heruntergefallen wäre, wenn der Beschuldigte 4 seiner Kontroll- und Aufsichtspflicht korrekt nach- gekommen wäre, zumal auch die zwei Bretter des Podestes im Untergeschoss, welche fachmännisch vernagelt worden waren, ebenfalls entfernt wurden. Mithin ist nicht erstellt, dass das schräg gelegte Brett im Erdgeschoss nur deshalb ent- fernt wurde, weil es nicht fachmännisch angebracht war. Demnach ist nicht er- stellt, dass bei Vornahme der gebotenen Kontrolle durch den Beschuldigten 4 der gefährliche Zustand rechtzeitig entdeckt worden wäre und damit lässt sich auch nicht nachweisen, dass sich der Unfall bei Beachtung der Sorgfaltspflichten mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit hätte vermeiden lassen und das Unter- lassen der Kontrolle für den Tod des Privatklägers 7 adäquat kausal war. Der Freispruch des Beschuldigten 4 hinsichtlich der fahrlässigen Tötung im Sinne von Art. 117 StGB ist daher zu bestätigen.
- 24 - B. Fahrlässige Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde B.A. Sachverhalt Unter Verweis auf obige Ausführungen ist in tatsächlicher Hinsicht erstellt, dass der Beschuldigte 4 eine Sorgfaltspflichtverletzung durch mangelnde Kontrolle der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften begangen hat. Hingegen ist nicht nachge- wiesen, dass die Öffnung im Liftschachtgerüst zu gross war und jederzeit ein Ar- beiter oder Besucher hätte durch diese Öffnung fallen und vom Erdgeschoss rund
E. 4
Vom Rückzug der Berufung durch die Staatsanwaltschaft ist Vormerk zu neh- men. Die Privatkläger haben ihre Berufung auf Dispositivziffer 1 (Freispruch) so- wie 4 und 5 (Kosten- und Entschädigungsregelung) des vorinstanzlichen Urteils beschränkt, soweit sie den Beschuldigten 4 betreffen. Von der Rechtskraft folgen- der Anordnungen ist somit vorab Vormerk zu nehmen (Art. 402 StPO): - Prozessvereinigung (Verfügung) - Freisprüche hinsichtlich der Beschuldigten H._____, I._____ und J._____; (nachfolgend "Beschuldigte 1, 2 und 3") (Urteil Dispositivziffer 1, soweit es die Beschuldigten 1, 2 und 3 betrifft) - Entscheid über die sichergestellten Kleidungsstücke (Urteil Dispositivziffer 2) - Entscheid über die Zivilklage der Privatkläger 1-7 (Urteil Dispositivziffer 3) - Entscheid über das Genugtuungsbegehren des Beschuldigten 2 (Urteil Dis- positivziffer 6) - Entscheid über die Kosten- und Entschädigungsfolgen bezüglich der Be- schuldigten H._____, I._____ und J._____ (Urteil Dispositivziffer 4 und 5, soweit es die Beschuldigten H._____, I._____ und J._____ betrifft)
E. 4.1
Meter tief ins Untergeschoss stürzen können. B.B. Rechtliche Würdigung 1. Gemäss Art. 229 Abs. 1 StGB wird bestraft, wer vorsätzlich bei der Leitung oder Ausführung eines Bauwerkes oder eines Abbruches die anerkannten Regeln der Baukunde ausser Acht lässt und dadurch wissentlich Leib und Leben von Mitmenschen gefährdet. Nach Abs. 2 wird der Täter bestraft, wenn er die aner- kannten Regeln der Baukunde fahrlässig ausser Acht lässt. Art. 229 StGB ist neben Art. 125 StGB insbesondere anwendbar, wenn eine Per- son wegen Nichteinhaltens der Regeln der Baukunde verletzt wurde, während andere Personen gefährdet wurden. Die Tathandlung gemäss Art. 229 StGB besteht in der Nichtbeachtung von aner- kannten Regeln der Baukunde bei der Leitung oder Ausführung eines Bauwerkes. Der Tatbestand kann sowohl durch aktives unsachgemässes Handeln als auch durch Unterlassen gebotener Schutzmassnahmen erfüllt werden. Art. 229 StGB statuiert im Ergebnis eine Garantenstellung des Täters, indem er Personen, die im Rahmen der Leitung oder Ausführung von Bauwerken Gefahren schaffen, an- hält, für ihren Verantwortungsbereich die Sicherheitsregeln einzuhalten. Die Be- stimmung von Art. 229 StGB beschränkt dabei aufgrund ihrer Konzeption als ech- tes Sonderdelikt die Strafbarkeit von vornherein auf Personen, bei denen eine Ga- rantenstellung aus Ingerenz zu bejahen ist.
- 25 - Die mit der Leitung oder Ausführung eines Bauwerks betrauten Personen können nicht für sämtliche Missachtungen von Vorschriften auf einer Baustelle strafrecht- lich zur Verantwortung gezogen werden, sondern es ist in jedem Einzelfall abzu- klären, wie weit der Aufgabenkreis und somit der Verantwortungsbereich der Be- teiligten reichen. Dies bestimmt sich aufgrund gesetzlicher Vorschriften, vertragli- cher Abmachungen, nach den konkreten Umständen und den Usanzen. Die Un- terscheidung verschiedener Verantwortlichkeitsbereiche ist eine Folge der beim Bau unumgänglichen Arbeitsteilung, wobei sich die einzelnen Tätigkeiten häufig nicht scharf voneinander abgrenzen lassen, so dass bei einer festgestellten Ver- letzung von Regeln der Baukunde die strafrechtliche Verantwortung nach Art. 229 StGB oft mehrere Personen gleichzeitig trifft. Eine Entlastung mit dem Hinweis auf die gleichartige Untätigkeit eines andern ist nicht möglich. Bauleitende Funktion besitzt, wer unmittelbare Befehlsgewalt über die Ausführen- den ausübt, wer jederzeit mit bindenden Weisungen in die gesamte Bauführung eingreifen darf und diese Befugnis auch tatsächlich ausübt. Wesentlich ist der durch die konkreten Verhältnisse vorgegebene Aufgabenkreis. Zu den Aufgaben der Bauleitung zählen die Koordination und Überwachung der gesamten Bauar- beiten. Der Bauleiter muss die durch die Umstände gebotenen Sicherheitsvorkeh- rungen anordnen und generell für die Einhaltung der anerkannten Regeln der Baukunde sorgen. Diese Pflicht besteht unabhängig davon, ob die gefährdeten Personen dem Bauleiter direkt unterstellt sind. Kann die Bauleitung jederzeit durch Anordnungen und Weisungen in den Gang der Arbeiten eingreifen, muss sie sicherstellen, dass die Sicherheitsvorschriften beachtet werden. Der Bauleiter muss einschreiten, wenn er eine Verletzung elementarer Sicherheitsvorschriften feststellt. Dies gilt insbesondere, wenn dadurch eine Gefahr für die körperliche In- tegrität oder das Leben Dritter hervorgerufen wird. Art. 229 StGB statuiert im Ergebnis eine Garantenstellung aus Ingerenz, indem er Personen, die im Rahmen der Leitung oder Ausführung von Bauwerken Gefahren schaffen, anhält, für ihren Verantwortungsbereich die Sicherheitsregeln einzuhal- ten. Eine Garantenstellung kann namentlich auf Art. 104 der SIA-Norm 118 und/oder Art. 83 des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über die Unfallversiche-
- 26 - rung (UVG; SR 832.20) in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 der Verordnung vom 29. Juni 2005 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV; SR 832.311.141) gestützt werden. Die Bauarbeitenverordnung basiert auf Art. 83 Abs. 1 UVG und auf Art. 40 des Bundesgesetzes vom 13. März 1964 über die Ar- beit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz, ArG; SR 822.11). Sie rich- tet sich in erster Linie an Betriebe, die in der Schweiz Arbeitnehmer beschäftigen (Art. 81 Abs. 1 UVG). Die Verordnung über die Unfallverhütung wurde gestützt auf Art. 81 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1), Art. 81 ff. UVG und Art. 40 ArG er- lassen. Aus der Bauarbeitenverordnung und der Verordnung über die Unfallverhü- tung lässt sich keine Garantenstellung des Bauleiters gegenüber Personen ablei- ten, die nicht Arbeitnehmer sind und nicht in einem Subordinationsverhältnis zu ihm stehen. Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Bauleitung die genannten Vorschriften nicht beachten muss. Steht fest, dass der Beschuldigte und allfällige Mitbeschuldigte für die Sicherheit auf der Baustelle verantwortlich waren, ist zu prüfen, ob die gebotenen Sicher- heitsvorkehrungen angeordnet wurden und das Unfallrisiko nicht möglichst klein gehalten wurde. Waren die Handwerker nicht dem Bauleiter, sondern einer Firma unterstellt, vermag ihn dies nicht zu entlasten. Stellte der Bauleiter eine Verlet- zung elementarer Sicherheitsvorschriften respektive eine Gefahr für die Handwer- ker fest, ohne adäquat einzugreifen und die gebotenen Massnahmen unverzüg- lich vor Ort zu treffen, verletzte er seine Sorgfaltspflichten. Der blosse Hinweis auf die Gefahr anstelle der Durchsetzung von Sicherungsmassnahmen genügt nicht. Sodann muss der Erfolgseintritt voraussehbar sein und kein die Vorhersehbarkeit des Erfolgseintritts unterbrechendes Selbstverschulden des Geschädigten res- pektive ein Mitverschulden eines Mitbeschuldigten vorliegen, mit dem der Be- schuldigte schlechthin nicht zu rechnen hatte. Die Voraussehbarkeit ist zu beja- hen, wenn nicht schlechthin auszuschliessen ist, dass sich jemand in den Gefah- renbereich begeben würde. Schliesslich wird vorausgesetzt, dass der Unfall durch die Vornahme der erforderlichen Sicherungsmassnahmen mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit hätte vermieden werden müssen (vgl. Urteil des Bundesge-
- 27 - richts 6B_566/2011 vom 13. März 2012 sowie 6B_1016/2009 vom 11. Februar 2010, je mit Hinweisen). Diese Erwägungen sind sinngemäss auf die Anwendung von Art. 229 Abs. 1 und 2 StGB neben Art. 117 StGB übertragbar. Im Übrigen kann auf die rechtstheoretischen Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 73 S. 61 f.). 2. In concreto erwog die Vorinstanz, dass die Beschuldigten Arbeiten geleitet oder ausgeführt hätten, womit sie unter die tatbestandsmässige Täterkategorie fallen würden. Das Gerüst stelle ein "Bauwerk" im Sinne von Art. 229 StGB dar. Zum Bestehen der Garantenstellung der Beschuldigten sowie zu den Sorgfaltspflichten und der Missachtung der Regeln der Baukunde verwies die Vorinstanz grundsätz- lich auf ihre Ausführungen zu Art. 117 StGB. Soweit der Anklagevorwurf an der nach der Einbringung der Liftschienen im Gerüstbrett zurückgelassenen Öffnung anknüpfe, seien wie dargelegt deren Masse sowie die Beschaffenheit der Abde- ckung nicht rechtsgenügend nachgewiesen. Soweit der Vorwurf auf den später nicht vorgenommenen Kontrollen basiere, müsse "in dubio pro reo" davon ausge- gangen werden, dass die Gefährdung selbst bei pflichtgemässem Verhalten des Beschuldigten 4 nicht hätte vermieden werden können (Urk. 73 S. 62 f.). 3. Die Privatklägerschaft brachte keine spezifischen Einwände in Bezug auf die Anwendbarkeit von Art. 229 Abs. 1 und 2 StGB vor. Den Ausführungen der Vo- rinstanz ist beizupflichten. Muss zugunsten des Beschuldigten 4 davon ausge- gangen werden, dass das schräg gelegte Gerüstbrett im Erdgeschoss mit min- destens drei Nägeln hinreichend befestigt war und keine 30 cm übersteigende Öffnung hervorbrachte, entsprach das Liftschachtgerüst im Erdgeschoss den Vor- schriften, weshalb keine Gefährdung von Personen vorlag. Eine solche Gefähr- dung bestand erst ab dem Zeitpunkt, als das schräg gelegte Gerüstbrett von einer unbekannten Person entfernt wurde oder in den Liftschacht fiel. Da indessen zu- gunsten des Beschuldigten 4 davon auszugehen ist, dass dieses erst am späten Nachmittag des 28. November 2007 verschwand, hätte der Beschuldigte dessen Fehlen und somit die geschaffene Gefährdung für Personen selbst bei pflichtge- mässer Kontrolle nicht rechtzeitig, d.h. bevor überhaupt Personen - durch das Verschwinden des schräg angelegten Gerüstbretts - gefährdet wurden, entdeckt.
- 28 - Die Gefährdung von Personen bzw. Gefahr eines Unfalls mit Todeseintritt zufolge des fehlenden Gerüstbretts wäre durch sorgfaltsgemässes Verhalten des Be- schuldigten 4 somit nicht vermeidbar gewesen. Die Vermeidbarkeit der Gefähr- dung muss mit der gleichen Begründung verneint werden wie die Vermeidbarkeit des Unfalls des Privatklägers 7 und dessen Todes bei Art. 117 StGB. Der Frei- spruch der Vorinstanz ist daher auch in Bezug auf Art. 229 Abs. 1 und 2 StGB zu bestätigen. 4. Bei diesem Verfahrensausgang erübrigt es sich, auf die Beweisanträge der Verteidigung einzugehen. IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen Ausgangsgemäss ist das erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsdispositiv (Ziff. 4 und 5), soweit es den Beschuldigten 4 betrifft, zu bestätigen. Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Privatklägerschaft unter- liegt im Berufungsverfahren vollständig. Bei diesem Verfahrensausgang sind ihr die Kosten des Berufungsverfahrens aufzuerlegen. Ferner ist dem obsiegenden Beschuldigten 4 für das Berufungsverfahren eine angemessene Prozessentschä- digung für anwaltliche Verteidigung in der Höhe von Fr. 10'100.70 (inkl. Mehr- wertsteuer) zuzusprechen (Art. 429 Abs. 1 StPO). Diese ist ihm aus der Gerichts- kasse auszurichten, da sich die Anträge der Privatklägerschaft auf den Schuld- punkt beschränkten und insbesondere der Zivilpunkt nicht mehr angefochten war (Art. 436 Abs. 1 StPO in Verbindung mit Art. 432 StPO.). Es wird beschlossen:
E. 5
Mit Eingabe vom 13. März 2013 stellte der Verteidiger für den Fall, dass das Obergericht die Auffassung der Vorinstanz, wonach der Beschuldigte freizuspre-
- 7 - chen sei, nicht teile, verschiedene Beweisanträge (Urk. 87). Auf diese wird bei den Ausführungen zum Schuldpunkt zurückzukommen sein. II. Anwendbares Prozessrecht Da der angefochtene erstinstanzliche Entscheid am 16. Mai 2012 ergangen ist, sind für das vorliegende Rechtsmittelverfahren die Bestimmungen der Schweize- rischen Strafprozessordnung anwendbar. Verfahrenshandlungen, die vor Inkraft- treten der Schweizerischen Strafprozessordnung angeordnet oder durchgeführt worden sind, behalten indessen ihre Gültigkeit (Art. 448 und 454 Abs. 1 StPO). III. Schuldpunkt A. Fahrlässige Tötung AA. Sachverhalt
E. 7
Vom Rückzug der Berufung seitens der Staatsanwaltschaft Limmattal / Albis wird Vormerk genommen.
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E. 8
Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Dietikon vom 16. Mai 2012 hinsichtlich Dispositivziffer 1 teilweise (Freisprüche der Be- schuldigten H._____, I._____ und J._____), Ziffer 2 (Sicherstellungen), Ziffer 3 (Zivilklage), Ziffer 4 und 5 je teilweise (Kosten- und Entschädigungsrege- lung, soweit sie die Beschuldigten H._____, I._____ und J._____ betrifft), und Ziffer 6 (Genugtuungsbegehren des Beschuldigten I._____), sowie die gleichentags ergangene Verfügung in Rechtskraft erwachsen sind.
E. 9
Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
E. 10
Rechtsmittel: Gegen Ziffer 1 dieses Beschlusses kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, vom Empfang der vollständigen, be- gründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesgerichts- gesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen. Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts- gesetzes. Es wird erkannt: 1. Der Beschuldigte K._____ wird vollumfänglich freigesprochen.
E. 11
Das erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsdispositiv, soweit es den Beschuldigten K._____ betrifft (Ziff. 4 und 5), wird bestätigt.
E. 12
Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 3'000.--.
E. 13
Die Kosten des Berufungsverfahrens werden der Privatklägerschaft aufer- legt.
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E. 14
Dem Beschuldigten K._____ wird für das Berufungsverfahren eine Prozess- entschädigung von Fr. 10'100.70 für anwaltliche Verteidigung aus der Ge- richtskasse zugesprochen.
E. 15
Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an − die Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten 4 − die Verteidigung der Beschuldigten 1-3, im Doppel für sich und zuhan- den der Beschuldigten − die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis − die Vertreterin der Privatklägerschaft für sich und zuhanden der Privatklägerschaft sowie in vollständiger Ausfertigung an − die Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten 4 − die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis − die Vertreterin der Privatklägerschaft für sich und zuhanden der Privatklägerschaft und nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfälli- ger Rechtsmittel an − die Vorinstanz − die Koordinationsstelle VOSTRA zur Entfernung der Daten gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. d VOSTRA mittels Kopie von Urk. 21/3 − die Kantonspolizei Zürich, KIA-ZA, mit separatem Schreiben (§ 54a PolG).
E. 16
Rechtsmittel: Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf- sachen erhoben werden. Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, vom Empfang der vollständigen, be- gründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesgerichts- gesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.
- 31 - Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts- gesetzes. Obergericht des Kantons Zürich II. Strafkammer Zürich, 15. März 2013 Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: Oberrichter Dr. Bussmann lic. iur. Leuthard
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